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§ 89 Bgld. LVBG 2013 Uberstellung

Bgld. LVBG 2013 - Burgenlandisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

(1) Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, dndern sich durch die Uberstellung in eine andere
Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas s weder die Entlohnungsstufe noch der Vorriickungstermin. Fehlt in der
neuen Entlohnungsgruppe die der bisherigen Entlohnungsstufe entsprechende Entlohnungsstufe, so ist die Arztin
oder der Arzt in die hochste Entlohnungsstufe der neuen Entlohnungsgruppe einzureihen.

(2) Im Fall des Abs. 1 ist§ 26 mit der MaRgabe anzuwenden, dass bei der Ermittlung der Erganzungszulage die

Erschwerniszulage gemaR § 91 dem Monatsentgelt zuzurechnen ist.

(3) Wird eine Spitalsarztin oder ein Spitalsarzt in die Entlohnungsgruppe s1 oder s2 oder eine Spitalsarztin oder ein
Spitalsarzt mit Diplom-Allgemeinmedizin in die Entlohnungsgruppe s3 Uberstellt, so geblhrt

1. bei Uberstellung in die Entlohnungsgruppe s1 zumindest die Entlohnungsstufe
6,

2. bei Uberstellung in die Entlohnungsgruppe s2 zumindest die Entlohnungsstufe
2,

3. bei Uberstellung in die Entlohnungsgruppe s3 zumindest die Entlohnungsstufe
4,

(4) Im Fall des Abs. 3 richten sich Vorriickung und Vorrickungstermin nach§ 88.
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© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lvbg_2013/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lvbg_2013/paragraf/91
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lvbg_2013/paragraf/88
file:///

	§ 89 Bgld. LVBG 2013 Überstellung
	Bgld. LVBG 2013 - Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013


